
Betriebsvereinbarung über die Anwendung der
EINMALZAHLUNGSOPTION
gemäß Anhang 1 Punkt 3 KVAngEEI und KVArbEEI
abgeschlossen zwischen 
………………………………….…… (Unternehmen) 
und dem
Betriebsrat der Angestellten sowie dem 
Betriebsrat der Arbeiterinnen und Arbeiter 
1. Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Angestellten sowie für alle nicht im Akkord oder in Prämienentlohnung beschäftigte Arbeiterinnen und Arbeiter. Sie tritt am 30.4.2026 in Kraft.

2. Ist-Gehalts-/Lohn-Erhöhung

Die Ist-Gehälter bzw. -Löhne werden mit Wirkung ab 1.5.2026 um 1,65% und 22,00 € (bei Teilzeitbeschäftigung ist dieser Betrag zu aliquotieren) erhöht.

3. Einmalzahlung
Zusätzlich sind Einmalzahlungen zu leisten.
a)
Berechnungsbasis

Personen, die sowohl am 30.9.2025 als auch am 15.9.2026 in einem aufrechten Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen stehen, erhalten eine Einmalzahlung in der Höhe von 8,4% des Durchschnittes der Ist-Gehälter und -Löhne aller vollzeitbeschäftigten Angestellten sowie aller nicht im Akkord oder in Prämienentlohnung vollzeit​beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter des Betriebes von April 2026. Teilzeitbeschäftigte erhalten den aliquoten, ihrem Beschäftigungsausmaß (einschließlich der im Zeitraum von 1.1. bis 30.4.2026 durchschnittlich geleisteten Mehrarbeit) entsprechenden Teil der Einmalzahlung.
Dies gilt auch für Personen, die am 30.9.2025 in einem Lehr- und am 15.9.2026 in einem Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen stehen (Berechnungsbasis: Ist-Ge-halt/Lohn bzw. Lehrlingseinkommen von April 2026).
Die Einmalzahlung wird bis 30.9.2026 ausgezahlt.
b)
Neuaufnahmen 2025/2026
Variante „keine Einmalzahlung“: Personen, deren Arbeitsverhältnis im Zeitraum vom 1.10.2025 bis 30.4.2026 begonnen hat und am 15.9.2026 aufrecht ist, erhalten mit Wirkung ab 1.5.2026 eine Erhöhung der Ist-Gehälter bzw. -Löhne um 1,85% und 22,00 € (bei Teilzeitbeschäftigung ist dieser Betrag zu aliquotieren). Die Differenz wird bis 30.9.2026 nachgezahlt.
Variante „Einmalzahlung“: Personen, deren Arbeitsverhältnis im Zeitraum vom 1.10.2025 bis 30.4.2026 begonnen hat und am 15.9.2026 aufrecht ist, erhalten ebenfalls eine Einmalzahlung in der Höhe von 8,4% des Durchschnittes der Ist-Gehälter und -Löhne von April 2026. Diese wird bis 30.9.2026 ausgezahlt.

c)
Keine Einmalzahlung

Personen, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30.4.2026 begonnen hat, erhalten keine Einmalzahlung.

Personen, die am 1.5.2026 und am 15.9.2026
· in Karenz (gemäß MSchG oder VKG) sind bzw.
· Präsenz- bzw. Ausbildungsdienst (gemäß Wehrgesetz) oder Zivildienst leisten,
erhalten keine Einmalzahlung, sondern eine Erhöhung um 1,85% und 22,00 € (bei Teilzeitbeschäftigung ist dieser Betrag zu aliquotieren).
Lehrlinge erhalten ebenfalls keine Einmalzahlung.
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